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 Spesen sind Auslagen des Arbeitnehmers aus eigenen Mitteln für 

Rechnung des Arbeitgebers, im Rahmen der Arbeitsausübung 

 Spesen fallen i.d.R. während der Arbeitszeit an 

 Der Arbeitgeber ist zivilrechtlich zum Ersatz der Spesen verpflichtet 

 Bsp.: Reisen, Essen, Übernachtung 

 Spesenvergütungen sind vom Bruttolohn ausgenommen, es 

handelt sich nicht um (Erwerbs-)Einkommen 

 Im Bereich Spesenvergütungen tragen Arbeitgeber grosse 

Verantwortung 

 Spesen werden entweder effektiv oder pauschal vergütet 
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 Spesenvergütungen können in einem betrieblichen 

Spesenreglement geregelt und der Steuerverwaltung zur 

Genehmigung vorgelegt werden 

 Pauschalspesen dürfen grundsätzlich nur an Mitarbeiter im 

Aussendienst oder in leitender Funktion ausgerichtet werden 

 Möglichkeit der Genehmigung durch Steuerverwaltung 

 Mittleres bis grösseres Unternehmen mit mindestens fünf Empfängern 

von Pauschalspesen, Zuständigkeit bei der Abteilung Zentrale 

Veranlagungsbereiche (ZVB) der Steuerverwaltung des Kantons Bern 

 Unternehmen mit weniger als fünf Empfängern von Pauschalspesen 

können mit dem zur Veranlagung zuständigem Experten eine 

sogenannte «Spesenvereinbarung» festlegen, siehe dazu Merkblatt 

Spesenreglemente 

 Genehmigung führt zu Bindungswirkung für Steuerverwaltung, 

gestützt auf den Grundsatz von Treu und Glauben  

 
 

 

Spesen – Spesenreglement 
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Spesen – Deklaration im Lohnausweis 
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Vergütung effektiver Spesen 

 Grundsätzlich müssen sämtliche Spesenvergütungen im 

Lohnausweis deklariert werden 

 Übersteigen die effektiven Spesenvergütungen aber die in Rz 52 

der Wegleitung zum Lohnausweis genannten Beträge nicht, kann 

auf die Deklaration verzichtet werden 

 X in Feld der Ziffer 13.1.1  

 

Pauschalspesenvergütungen 

 Müssen den effektiven Auslagen entsprechen 

 Werden unter genauer Angabe des Betrages deklariert  

 Dies gilt auch, wenn ein genehmigtes Spesenreglement besteht 
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Lohnausweis Spesen 
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Berufskosten – Allgemeines 
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 Berufskosten sind Aufwendungen, die für die Erzielung von 

Erwerbseinkünften erforderlich sind  

 Berufskosten müssen in einem direkten Zusammenhang zu den 

Erwerbseinkünften stehen  

 Sie sind entweder unmittelbare Voraussetzung oder unvermeidliche 

Folge der Einkommenserzielung 

 Sie fallen ohne konkreten dienstlichen Auftrag an 

 Berufskosten fallen grundsätzlich vor bzw. nach Ausüben der 

dienstlichen Tätigkeit an oder sie werden für dies benötigt 

 Bsp: Kosten für Arbeitsweg, Kosten für ein Arbeitszimmer, 

auswärtige Verpflegung 

 Berufskosten werden vom Erwerbseinkommen abgezogen 
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Berufskosten – Deklaration im Lohnausweis  
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 Deklaration durch steuerpflichtige Person in Steuererklärung 

 Übernimmt der Arbeitgeber Berufskosten, müssen diese 

richtigerweise als Teil des steuerbaren Bruttolohnes ausgewiesen 

werden  

 Die angefallenen Berufskosten können steuerlich in Abzug gebracht 

werden  

 Spezialfälle:  

 Fahrkosten: Kreuz in Feld F des Lohnausweises (unentgeltliche 

Beförderung zw. Wohn- und Arbeitsort) 

 Auswärtige Verpflegung: Kreuz in Feld G des Lohnausweises 

(Kantinenverpflegung/Lunch-Checks) 
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Lohnausweis Berufskosten 
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 Grundsätze gelten sowohl für Sportvereine als auch für deren 

Sportfunktionäre 

 Vielzahl verschiedener Sportvereine mit verschiedenen Sportarten  

 Wegen unterschiedlicher Verhältnisse Genehmigung eines 

einheitlichen Spesenreglements aus Sicht der Steuerverwaltung 

des Kantons Bern nicht möglich 

 Prüfung einer einfachen, praktikablen und rechtsgleichen Lösung 

im Rahmen der steuergesetzlichen Vorschriften 

 Behandlung analog Regelung bei Miliztätigkeiten 

 

Spesen und Berufskosten bernsport 
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 Ehrenamtliche Tätigkeiten werden nicht oder nur symbolisch 

entschädigt 

 Entschädigungen sind als Lohn steuerbar  

 Nicht steuerbar sind die Spesen, welche pauschal oder effektiv 

abgegolten werden können 

 

 

Spesen und Berufskosten bernsport (gem. 

TaxInfo-Beitrag Ehrenamtliche Tätigkeiten)  
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Spesen und Berufskosten bernsport (gem. 

TaxInfo-Beitrag Ehrenamtliche Tätigkeiten)  
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Vergütung der effektiven Spesen:  

 Werden die effektiven Spesen gegen Beleg oder aufgrund von 

Einzelfallpauschalen entschädigt, genügt ein Kreuz (X) im kleinen 

Feld zu Ziffer 13.1.1 des Lohnausweises. Die Einzelfallpauschalen 

dürfen folgende Beträge nicht überschreiten: 
a. Mittag- oder Abendessen: maximal CHF 35 

b. Benutzung des Privatwagens: maximal 70 Rappen pro Kilometer 

c. Kleinspesen: maximal CHF 20 vergütet 

d. Sitzungen: maximal CHF 80 als Spesenersatz für den ganzen Tag 

 

 Werden die Einzelfallpauschalen überschritten, gelten die darüber 

hinausgehenden Beträge als steuerbares Einkommen 
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Spesen und Berufskosten bernsport (gem. 

TaxInfo-Beitrag Ehrenamtliche Tätigkeiten)  
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Pauschale Spesenvergütung:  

 Die pauschal ausgerichteten Spesen sind in Ziffer 13.2.3 des 

Lohnausweises betragsmässig auszuweisen  

 Pauschale Spesenvergütungen müssen in etwa den effektiven 

Auslagen entsprechen 

 Pauschalspesen bis 50% der fixen Entschädigung und höchstens 

bis CHF 2'000 pro Jahr werden ohne nähere Prüfung akzeptiert  

 Zusätzlich ausgerichtete Sitzungsgelder zählen zum steuerbaren 

Lohn, da die Pauschalspesen auch die am Sitzungstag anfallenden 

Spesen abdecken 
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Spesen und Berufskosten bernsport (gem. 

TaxInfo-Beitrag Ehrenamtliche Tätigkeiten)  
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Berufskosten Nebenerwerb:  

 Vom steuerbaren Lohn können bei ehrenamtlichen Tätigkeiten 

pauschal 20 Prozent, mindestens CHF 800, maximal CHF 2'400, 

oder die effektiven Kosten als Berufskosten des Nebenerwerbs 

geltend gemacht werden  

 Der erzielte Nettolohn bildet die Obergrenze für den Abzug  

 Wird die Pauschale von CHF 80 pro Sitzung beansprucht, sind 

damit alle Unkosten abgedeckt und die Nebenerwerbspauschale ist 

ausgeschlossen 
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Fragen? 
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